
Richtlinien zur Benutzung  der Tierkörpersammelstellen  
Kostenlose Abgabemöglichkeit für:                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verboten ist das Einbringen von seuchenverdächtigen Tieren. Dafür  besteht Anzeigepflicht bei der  

Bezirksverwaltungsbehörde. 
 

ACHTUNG: 

▸  Größere  Heimtiere  oder  Tiere  aus der  Landwirtschaft  werden  auch weiterhin direkt bei der  

       Anfallstelle  von der Fa. SARIA abgeholt– Tel. 02272/64271-55.  

▸  Gewerbliche Betriebe wie Schlachthöfe und Direktvermarkter müssen alle Schlachtabfälle laut  

       Tiermaterialien-Gesetz direkt bzw. auf eigene Kosten entsorgen.  

▸  Tiere, für die ein Entsorgungsnachweis erforderlich ist oder bei denen Seuchenverdacht  besteht,  

       werden von der Fa. SARIA abgeholt – Tel. 02272/64271-55. 

 

In  die  Behälter  können  unter  Beachtung  der Sammelrichtlinien  Tierkörper  und  große 

Fleischstücke entsorgt werden. Zu beachten ist, dass die Einwurföffnungen lediglich eine Größe  

von 40 x 35 cm aufweisen und dass die Tierkörper-Sammelstellen ausschließlich für private 

Haushalte errichtet wurden. 

JA 
 

 Tote Haustiere (Hunde, Katzen, Vögel, 

Kaninchen, …) 

 Verunfallte, tote Tiere 

 Tierische Abfälle aus Haushalten (z.B. 

Tiefkühlfleisch) 

 

NEIN 
 Nutztiere 

 Schlachtabfälle 

 Abfälle aus Zucht– und Mastbetrieben 

 Wildaufbruch 

 Seuchenverdächtige Tiere 

 Andere Abfälle (Plastiksäcke, Kartons, 

Gemüse, Obst, …) 


